
Amtliche Bekanntmachung der Stadt Pfullingen 

Melderechtlichen Widerspruchsrechten nach dem Bun-

desmeldegesetz (BMG) 

 

Die melderechtlichen Vorschriften sehen vor, dass die Meldebehörde persönliche 

Daten wie Namen, Doktortitel, Anschrift sowie Tag und Art von Alters- und Ehe-

jubiläen aus dem Melderegister veröffentlichen und auf Verlangen an Mandatsträ-

ger, Presse und Rundfunk zur Veröffentlichung weitergeben darf. 

Es besteht die Möglichkeit, der Veröffentlichung oder Nutzung der Daten mittels 

eines schriftlichen Antrags ohne Angabe von Gründen zu widersprechen. Für die 
Eintragung einer Übermittlungssperre hält die Stadtverwaltung Pfullingen Vordru-
cke im Bürgerbüro bereit. Ferner kann das Formular „Antrag auf Übermittlungs-

sperre“ auch auf der städtischen Internetseite unter www.pfullingen.de/formu-
lare heruntergeladen werden. Diese Übermittlungssperre gilt bis zu ihrem Wider-

ruf.  
Für folgende Datenübermittlungen kann eine melderechtliche Sperre eingetragen 

werden: 

1. Die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen und andere 

Träger von Wahlvorschlägen bei Wahlen und Abstimmungen (§ 50 Abs. 1 

i.V.m. Abs. 5 BMG und § 2 Abs. 3 BW AGBMG) 

Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahl-

vorschlägen bei Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler 

Ebene in den sechs Monaten vor der Wahl oder Abstimmung Gruppenauskünfte 

aus dem Melderegister erteilen. Die Auskunft umfasst Namen, Doktorgrad, An-

schrift und, sofern die Person verstorben ist, diese Tatsache (§ 50 Abs. 1 BMG). 

Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten werden dabei nicht mitgeteilt. Die über-

mittelten Daten dürfen nur für die Werbung bei besagter Wahl oder Abstimmung 

verwendet werden und sind spätestens einen Monat danach zu löschen.  

Bei Wahlen und Abstimmungen, an denen auch ausländische Unionsbürgerinnen 

und Unionsbürger teilnehmen können, dürfen die Meldebehörden die in § 44 Abs. 

1 S. 1 BMG bezeichneten Daten sowie die Angaben über die Staatsangehörigkei-

ten dieser Unionsbürgerinnen und Unionsbürger nutzen, um ihnen Informationen 

von Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen zuzu-

senden (§ 2 Abs. 3 BW AGBMG). 

2. Die Übermittlung von Daten zu Alters- oder Ehejubiläen an Mandats-

träger, Presse oder Rundfunk und das Staatsministerium (§ 50 Abs. 2 

i.V.m. Abs. 5 BMG und § 12 MVO) 

Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister 

über Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 

Abs. 2 BMG Auskunft erteilen über Namen, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum 

und Art des Jubiläums. Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte wei-

tere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder Geburtstag. Ehejubiläen sind 

das 50. und jedes folgende Jubiläum.  

http://www.pfullingen.de/formulare
http://www.pfullingen.de/formulare


Die Meldebehörde übermittelt darüber hinaus dem Staatsministerium zur Ehrung 

von Alters- und Ehejubiläen durch den Ministerpräsidenten Daten der Jubilarin-

nen und Jubilare aus dem Melderegister. Davon umfasst sind zum Beispiel der 

Namen, Doktorgrad, Geschlecht, die Anschrift sowie das Datum und die Art des 

Jubiläums (§ 12 MVO) 

3. Die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage (§ 50 Abs. 3 i.V.m. 

Abs. 5 BMG) 

Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 3 i.V.m. Abs. 5 BMG Adressbuchverla-

gen zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft ertei-

len über den Namen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften. Die übermittelten 

Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern verwendet werden.  

4. Die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche Religionsge-

sellschaft (§ 42 Abs. 3 BMG) 

Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 BMG, § 6 BW AGBMG und § 18 Melde-

verordnung aufgeführten Daten der Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religi-

onsgesellschaft an die betreffenden Religionsgesellschaften.  

Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehörigen (Ehegatten, min-

derjährige Kinder und die Eltern von minderjährigen Kindern), die nicht dersel-

ben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören. Die Da-

tenübermittlung umfasst Angaben zum Namen, Geburtsdatum und -ort, Ge-

schlecht und derzeitiger Anschrift.  

Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 Abs. 3 S. 2 BMG das Recht, der Da-

tenübermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch gegen die Datenübermitt-

lung verhindert nicht die Übermittlung von Daten, die für Zwecke des Steuerer-

hebungsrechts benötigt werden. Diese Zweckbindung wird der öffentlich-rechtli-

chen Gesellschaft als Datenempfänger bei der Übermittlung mitgeteilt.  

5. Die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das Personalma-

nagement der Bundeswehr (§ 36 Abs. 2 BMG) 

Die Stadt Pfullingen ist als zuständige Meldebehörde verpflichtet, jährlich bis zum 

31. März Name und gegenwärtige Anschrift zu Personen, die Deutsche im Sinne 

des Grundgesetzes und im folgenden Jahr volljährig werden, an das Bundesamt 

für das Personalmanagement der Bundeswehr zu übermitteln. Zweck der Daten-

übermittlung ist die Übersendung von Informationsmaterial über die Tätigkeit der 

Streitkräfte und die Option eines freiwilligen Wehrdienstes (§§ 58 b und c SG). 

Das Widerspruchsrecht gilt für Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die 

das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.  

Weitere Informationen erhalten Sie beim Bürgerbüro unter 07121/7030-

3301/3302/3303 oder per E-Mail an buergerservice@pfullingen.de 

 

Pfullingen, 08.10.2024 

 


		2024-10-08T10:32:46+0000
	Stefan Wörner




